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Antragserfordernis für eine rechtmäßige Jugendhilfeleistung 
hier: Beschluss des Bundessozialgerichtes vom 22.05.2008 (Az.: 5 B 130/07) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Bundesverwaltungsgericht hat mit o. a. Beschluss entschieden, dass Leistungen 
der Jugendhilfe grundsätzlich eine vorherige Antragstellung gegenüber dem Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe voraussetzt. 
 
Die Gewährung von Jugendhilfeleistungen setzt regelmäßig nicht nur voraus, dass 
überhaupt ein Antrag gestellt ist, sondern grundsätzlich auch, dass er so rechtzeitig 
gestellt ist, dass der Jugendhilfeträger zu pflichtgemäßer Prüfung sowohl der An-
spruchsvoraussetzungen als auch möglicher Hilfemaßnahmen in der Lage ist. 
 
Streitig war im vorliegenden Fall offensichtlich die Frage, ob der Sozialhilfeträger, 
der nach § 72 BSHG Leistungen für einen Jugendlichen erbracht hatte, einen Erstat-
tungsanspruch gegen den Träger der Jugendhilfe hat, auch dann, wenn vor der Hil-
fegewährung kein Antrag auf Jugendhilfe gestellt war. Dies verneint das BverwG. 
 
 
 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin - Der Senator für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales, 
Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren  des Landes Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut – Kommunaler Sozialverband 
Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesamt für Soziales und Familie Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg - Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-
Vorpommern, Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 



Seite 2 des Mitglieder-Info der BAGüS Nr. 60/2008 vom 25.08.2008  

Die Revision diente dem Zweck der Klärung einer Reihe von grundsätzlicher Fragen. 
Alle diese Fragen rechtfertigten nach Auffassung des obersten Gerichtes nicht die 
Zulassung der Revision, gleichwohl macht das Gericht inhaltliche Aussagen zu die-
sen Fragen, die für die weitere Praxis von Bedeutung sind. 
 
Das Urteil ist in der durch Juris veröffentlichten Fassung als Anlage beigefügt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez.: Bernd Finke 


